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Sebrunner in "Sern, bie beibe — roenn aud) in oerfcljiebener SBeife —
grofje 33erbienfte um ben Spracljoerein erroorbett fjaben. 3)ie fat)ungs=
mäßigen ©efdjäfte konnten rafd) erlebigt roerben. flits ®rfa£ für ben

amtsmüben 5)errn ©rroin &uen, $üsnad)t, roäfjtte bie fßerfammlung
if)errn Albert Sf)almann, Korrektor, in 3ürict). 3)a ber 35oranfd)tag
für 1955 mit einem größeren "Stusgabenüberfcljug rechnet, erljielt ber

tBorftanb Söollmactjt, ben 3af)resbeitrag für 1956 gu ertjöfjen, falls es

fid) als imumgänglici) ermeifen follte.
Sen ipöljepunkt ber Sagung bilbete ber feffelnbe Vortrag uon f|3rof.

©eorg SI)tirer, 6t. ©allen, ber einer leiber kleinen, aber gefpannt
laufdjenben 3itf)örerfd)aft ©itiblick in „bie *2Berkftatt bes SJtunbartbid)«
ters" oerfdjaffte. ©s freut uns gang befonbers, biefen Vortrag bemnäd)ft
im „6pracl)fpiegel" neröffentlidjen gu können.

23eim gemeinfamen SUtittageffen im ©afttjof „6tabtf)aus", beffen
gebiegene 9fäume ber fßerfammlung einen feftlidjen 9îaf)men gaben,
richtete ber Stabtpräfibent uon 33urgborf aufmunternbe ©orte an bie

21nroefenben. 33ei jebem ©ebeck lag ein fdjmucker Süljrer buret) 53urg=

borf, ben bie Stabtbel)örben ben Seilnefjntern gur ©rinnerung an bie

fßurgborfer Sagung gefpenbet tjatten. £?ür biefe freunbliclje 3tufmerk*
famkeit fei nochmals l)erglid) gebankt. r.

(Drtsfpradfc oôec $cemôjprad)e im

Vorbemerkung: 3n feiner ©djrift „Sie Pflege ber menfcfjlidjen Vegieijungen
uon ber fprcicijlidjen ©cite nus gefel)en" (3entroIoerbanb bes Staats» unb ©emeinbc»

perfonnis ber ©cijtoeig, Vera, Äramgaffe 70) tjat unfer Vorftanbsmitglieb $ans ©or«
nioleg auf biefe 5rage eine fefjr einleudjtenbe 2tntroort gegeben. 2ßir legen fie ijier
unfern Eefern mit ber Vitte uor, fid) bagu gu äuffern. Sie ©djriftieitung

if)at jeber 33efudjer unferes 21mtes grunbfät)lid) bas SRedjt, fid) feiner
eigenen Sprache gu bebienen, roenn er annehmen barf, ber Seamte
kenne feine 6pradje? 5)at ber Seamte bie f|5flid)t, jebem foletjen 2tn=

fpruet) entgegengukommen? 3d) fpredje fjier als Beamter eines ftäbtU
fdjen Slmtes, unb groar einer Stabt, bie fpradjlid) eintjeitlid) ift. Sies
beriiljrt nidjt bie Probleme einer groeifprad)igen ©egenb. 3n unferer
©egenb fjanbelt es fid) in erfter £inie um bie frangöfifdje Spradje. 3n
groeiter £inie betrifft es bie britte £anbesfprad)e, bie italienifdje, unb
bann bie englifd)e Spractje. ©s ift feltfam unb bebauerlid), baf$ eine
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Debrunner in Bern, die beide — wenn auch in verschiedener Weise —
große Verdienste um den Sprachverein erworben haben. Die satzungs-
mäßigen Geschäfte konnten rasch erledigt werden. Als Ersatz für den

amtsmüden Herrn Erwin Kuen, Küsnacht, wählte die Versammlung
Herrn Albert Thalmann, Korrektor, in Zürich. Da der Boranschlag
für 1935 mit einem größeren Ausgabenüberschuß rechnet, erhielt der

Vorstand Vollmacht, den Jahresbeitrag für 1956 zu erhöhen, falls es

sich als unumgänglich erweisen sollte.
Den Höhepunkt der Tagung bildete der fesselnde Bortrag von Prof.

Georg Thürer, St. Gallen, der einer leider kleinen, aber gespannt
lauschenden Zuhörerschaft Einblick in „die Werkstatt des Mundartdich-
ters" verschaffte. Es freut uns ganz besonders, diesen Bortrag demnächst
im „Sprachspiegel" veröffentlichen zu können.

Beim gemeinsamen Mittagessen im Gasthof „Stadthaus", dessen

gediegene Räume der Versammlung einen festlichen Rahmen gaben,
richtete der Stadtpräsident von Burgdorf aufmunternde Worte an die

Anwesenden. Bei jedem Gedeck lag ein schmucker Führer durch Burg-
dorf, den die Stadtbehörden den Teilnehmern zur Erinnerung an die

Burgdorfer Tagung gespendet hatten. Für diese freundliche Aufmerk-
samkeit sei nochmals herzlich gedankt. r.

Grtssprache oder Kremàsprache im ^Imtsverkehr?

Borbemerkung: In seiner Schrift „Die Pflege der menschlichen Beziehungen
von der sprnchlichen Seite nus gesehen" (Zentralverband des Staats- und Gemeinde-
personals der Schweiz, Bern, Kramgasse 70) hat unser Borstandsmitglied Haus Cor-
nioleg auf diese Frage eine sehr einleuchtende Antwort gegeben. Wir legen sie hier
unsern Lesern mit der Bitte vor, sich dazu zu äußern. Die Schriftleitung

Hat jeder Besucher unseres Amtes grundsätzlich das Recht, sich seiner

eigenen Sprache zu bedienen, wenn er annehmen darf, der Beamte
kenne seine Sprache? Hat der Beamte die Pflicht, jedem solchen An-
spruch entgegenzukommen? Ich spreche hier als Beamter eines städti-
schen Amtes, und zwar einer Stadt, die sprachlich einheitlich ist. Dies
berührt nicht die Probleme einer zweisprachigen Gegend. In unserer
Gegend handelt es sich in erster Linie um die französische Sprache. In
zweiter Linie betrifft es die dritte Landessprache, die italienische, und
dann die englische Sprache. Es ist seltsam und bedauerlich, daß eine

39



fefjr einfache, gerechte unb für beibe partner bequeme £öfung rtid)t öfter
benutjt rnirb: baß nämlict) jeber feine eigene Sprache fpridjt, bie

ber onbere bloß gu oerfteßen braucht. ©ies, fcßeint mir, füllte im
Unterricht grünblich geübt roerben.

(£0 geßt t)ier rticßt um bie Srage bee Könnens bee betreffenben
Beamten, auch ntcßt bee Könnens, gu bem er oerpflichtet ift. ©s gehl
um bie kulturelle Seite bee Probleme. ißat ber Beamte grunbfäßlich
mit an ber kulturellen Aufgabe gu arbeiten, nicht ale ein gufälliges
KÛnb ber betreffenben ©emeinbe, roae ja nicht für jeben gutreffen muh,
fonbern ale Beamter einer fprachlich einheitlichen ©emeinbe, nicht einee

mehrfprachigen Kantone ober bee Vttnbes mit feinen brei offigiellen
Sprachen, an ber Aufgabe, bie Sprache feiner ©emeinbe, alfo ber ®e»

meinfcßaft, gu roürbigen, gu hegen unb gu pflegen auch int Bereich

feiner Amtstätigkeit? 3ch möchte bie Stage burchaue einbeutig unb
übergeugt bejahen. Sie Auenahmen oon ber Siegel finb eine Angele»

genfjeit für fid). V3ir fpüren fdjon, raenn jemanb nur mit ipilfe einer

anbern Sprache roährenb einer Unterrebung bas erhält, roeeroegen er

gekommen ift. Ober benken mir in einer Stabt an bie Arbeit ber An»

geftellten ber Verkehrsbetriebe ober ber ^oligei, bie fpradjenkunbig fein
unb fid) in fremben Sprachen auegubrücken oerftehen müffen, roenn
Srembe fie um irgenbeine Auskunft angehen.

©as problem ftellt fid) auch int fchriftlichen Verkehr, ©och fdjeint
hier bie £age etroas klarer gu fein, ©er Abfenber eines Schreibens

mag fid) feiner eigenen Sprache bebienen aus ©riinben, bie mir nicht

gu rciffen brauchen. £)b er es benkt ober nicht, er 1)® fid) für berech»

tigt unb unfer Amt für oerpflichtet, eine ortsfrembe Sprache minbeftens

gu oerftehen. ©e ift feine Sprache, unb er kümmert fid) offenfid)tlich
nicht barum, ob es aud) bie unfrige fei. 3<h finbe grunbfäßlid) in biefer

Annahme kein anftößiges, fonbern ein normales Verhalten. Als Vei»

fpiel fei ermähnt: 1947 mar bas Seiegramm ber Vtoskauer Stabt»

behörben an biejenigen oon Vern, mit bem eine Vertretung gur 3al)r=

hunbertfeier SJloskaus eingelaben rourbe, ruffifd) gehalten (mit lateini»

fcljen Vud)ftaben gefd)rieben). V3cr uns bamit ehrt, bah er annimmt,
mir oerftehen feine Sprache ober roiffen roenigftens einen V3eg gunt
Verftänbnis, ben ehren mir bamit, bah »fir basfelbe tun unb ihm in

unferer Sprache antroorten, roeil mir ihm gleidjoiel Säf)igkeit unb Sin»
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sehr einfache, gerechte und für beide Partner bequeme Lösung nicht öfter
benutzt wird: daß nämlich jeder seine eigene Sprache spricht, die

der andere bloß zu verstehen braucht. Dies, scheint mir, sollte im
Unterricht gründlich geübt werden.

Es geht hier nicht um die Frage des Könnens des betreffenden
Beamten, auch nicht des Könnens, zu dem er verpflichtet ist. Es geht

um die kulturelle Seite des Problems. Hat der Beamte grundsätzlich
mit an der kulturellen Aufgabe zu arbeiten, nicht als ein zufälliges
Kind der betreffenden Gemeinde, was ja nicht für jeden zutreffen muß,
sondern als Beamter einer sprachlich einheitlichen Gemeinde, nicht eines

mehrsprachigen Kantons oder des Bundes mit seinen drei offiziellen
Sprachen, an der Aufgabe, die Sprache seiner Gemeinde, also der Ge-
meinschaft, zu würdigen, zu hegen und zu pflegen auch im Bereich

seiner Amtstätigkeit? Ich möchte die Frage durchaus eindeutig und
überzeugt bejahen. Die Ausnahmen von der Regel sind eine Angele-
genheit für sich. Wir spüren schon, wenn jemand nur mit Hilfe einer

andern Sprache während einer Unterredung das erhält, weswegen er

gekommen ist. Oder denken wir in einer Stadt an die Arbeit der An-
gestellten der Verkehrsbetriebe oder der Polizei, die sprachenkundig sein

und sich in fremden Sprachen auszudrücken verstehen müssen, wenn
Fremde sie um irgendeine Auskunft angehen.

Das Problem stellt sich auch im schriftlichen Verkehr. Doch scheint

hier die Lage etwas klarer zu sein. Der Absender eines Schreibens

mag sich seiner eigenen Sprache bedienen aus Gründen, die wir nicht

zu wissen brauchen. Ob er es denkt oder nicht, er hält sich für berech-

tigt und unser Amt für verpflichtet, eine ortsfremde Sprache mindestens

zu verstehen. Es ist seine Sprache, und er kümmert sich offensichtlich

nicht darum, ob es auch die unsrige sei. Ich finde grundsätzlich in dieser

Annahme kein anstößiges, sondern ein normales Verhalten. Als Bei-
spiel sei erwähnt: 1947 war das Telegramm der Moskauer Stadt-
behörden an diejenigen von Bern, mit dem eine Vertretung zur Jahr-
Hundertfeier Moskaus eingeladen wurde, russisch gehalten (mit lateini-
sehen Buchstaben geschrieben). Wer uns damit ehrt, daß er annimmt,
wir verstehen seine Sprache oder wissen wenigstens einen Weg zum
Verständnis, den ehren wir damit, daß wir dasselbe tun und ihm in
unserer Sprache antworten, weil wir ihm gleichviel Fähigkeit und Fin-
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bigkeit zumuten. 3ebe anbere Haltung mürbe id) für einen im Verlaufe
ber 3eit foigenfcijroeren 3rrtum betrachten. Stan barf biefen ©runb=
fat) nict)t etroa mit bem ©inroanb angreifen, bas Sprachleben gei)ord)e

ganz anbem @efet)en als bem Sorfat) eines Häufleins Beamter. Senn
barauf liege fid) antruorten, bie Gattung ber anbersfpradjigen partner,
bie uns frembfprad)ige Sriefe fcfjreiben, beruije entroeber ebenfalls auf
Sorfatj ober auf £äffigkeit. ©erabe biefe beiben ©inftettungen finb febod)

für bie ©ntroicklung einer Sprache unb eines Sprachgebietes ausfdjtag*
gebenb. Stan folite gerabe in einem mehrfpradjigen £anbe roie bem

unfrigen in biefen Singen rechtzeitig fegr genau fein. Senn ^tusbeh»

nung eines Sprachgebietes bebetitet immer unb ohne Ausnahme Ser=

minberung ber ©ettung bes anbern Sprachgebietes. Sprad)kenntnis ent=

binbet uns in keiner S3eife oon ber alltäglichen Pflicht, bie Srtsfpradje
in erfter £inie 31t pflegen unb ju fdjühen.

Jïuf gut ïôefômânnffcf)
<Êtn £aie gerät in öle 3äget*fprad)e

Sie Säger kommen aus bem grünen S3alb unb haben allerljanb
erlebt. 3m „©rünen 'Saum" fegen fie fid) an ben grünen Kachelofen,
trinken unb reben.

Stir roirb grün oor ben 3Iugen baoor. 3d) oerftehe nämlich kein

S3ort baoon. Sie könnten fid) ebenfogut auf S3otjakifd) unterhalten.
3et)t aber roerbe id) mir einen grünen 5)ut kaufen unb fie mit fol«.

genber 3agberzäf)lung oerblüffen:

3d) packte, fage id), meine Stabenfd)löffer zufammen unb ging gut
behunbet in ben S3alb. Sie 5)afelt)ennen plitterten, bie Sdpiepfen pfuig=
ten, bie ^)irfd)e bremmelten, unb ein Auerhahn bäumte ab. Stein if)unb
ftod)elte ein raenig, als plöglich eine S3ilbfau um bie ©cke kam. 3d)
forderte fie fofort auf. Sann liebelte id) meinen ipunb ab. ©r ift ein

gerechter £)unb mit einem groben 5)als.
S3enn bie 3öger bas hören, fällt ihnen bie Tabakpfeife aus bem

Sart. Vielleicht erlebe id) bas ©lück, bag einer fragt : Sremmeln, toas

ift bas?
Sann lache ich: 5)al)aha, bas roiffen Sie nicht Sdjroad) trenzen,

natürlich
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digkeit zumuten. Jede andere Haltung würde ich für einen im Verlaufe
der Zeit folgenschweren Irrtum betrachten. Man darf diesen Grund-
satz nicht etwa mit dem Einwand angreifen, das Sprachleben gehorche

ganz andern Gesetzen als dem Borsatz eines Häufleins Beamter. Denn
darauf ließe sich antworten, die Haltung der anderssprachigen Partner,
die uns fremdsprachige Briefe schreiben, beruhe entweder ebenfalls auf
Borsatz oder auf Lässigkeit. Gerade diese beiden Einstellungen sind jedoch

für die Entwicklung einer Sprache und eines Sprachgebietes ausschlag-
gebend. Man sollte gerade in einem mehrsprachigen Lande wie dem

unsrigen in diesen Dingen rechtzeitig sehr genau sein. Denn Ausdeh-
nung eines Sprachgebietes bedeutet immer und ohne Ausnahme Ver-
Minderung der Geltung des andern Sprachgebietes. Sprachkenntnis ent-
bindet uns in keiner Weise von der alltäglichen Pflicht, die Ortssprache
in erster Linie zu pflegen und zu schützen.

Ms gut Weidmännisch

Lin Baie gerät in die Jägersprache

Die Jäger kommen aus dem grünen Wald und haben allerhand
erlebt. Im „Grünen Baum" setzen sie sich an den grünen Kachelofen,
trinken und reden.

Mir wird grün vor den Augen davor. Ich verstehe nämlich kein

Wort davon. Sie könnten sich ebensogut auf Wotjakisch unterhalten.
Jetzt aber werde ich mir einen grünen Hut kaufen und sie mit fol-

gender Iagderzählung verblüffen:

Ich packte, sage ich, meine Madenschlösser zusammen und ging gut
behundet in den Wald. Die Haselhennen plitterten, die Schnepfen pfuitz-
ten, die Hirsche bremmelten, und ein Auerhahn bäumte ab. Mein Hund
stachelte ein wenig, als plötzlich eine Wildsau um die Ecke kam. Ich
forderte sie sofort aus. Dann liebelte ich meinen Hund ab. Er ist ein

gerechter Hund mit einem groben Hals.
Wenn die Jäger das hören, fällt ihnen die Tabakpfeife aus dem

Bart. Vielleicht erlebe ich das Glück, daß einer fragt: Bremmeln, was
ist das?

Dann lache ich: Hahaha, das wissen Sie nicht? Schwach trenzen.

natürlich!
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